
Öffentliche Gemeinderatssitzung am Montag, 18. März 2019, um 19.30 Uhr 
 
Am kommenden Montag, 18. März 2019, findet um 19.30 Uhr eine öffentliche 
Gemeinderatssitzung im Vereinshaus in der Rheinauhalle mit folgender Tagesordnung 
statt: 
 
 

1. Vorstellung der Ergebnisse aus dem ersten Jugendforum. 

2. Beratung und Beschluss des Haushaltsplanes 2019. 

3. Abbestellung der bisherigen Gutachterinnen und Gutachter des 
Gutachterausschusses und Aufhebung der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss 
sowie Teilaufhebung der Verwaltungsgebührensatzung. 
 

4. Bauanträge 

5. Informationen 

6. Anfragen des Gemeinderates. 

7. Einwohnerfragestunde 

 
Zu dieser Gemeinderatssitzung sind alle interessierten Einwohnerinnen und 
Einwohner recht herzlich eingeladen. Im Anschluss daran findet noch eine 
nichtöffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
 
 
gez.  
Veronika Laukart 
Bürgermeisterin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

1 18.03.2019 X  Vorstellung der Ergebnisse aus dem ersten 
Jugendforum 

 
 
 

Sachverhalt: 
 
Am 01. Februar 2019 fand das erste Jugendforum in Au am Rhein statt. Begleitet 
wurde dieses durch eine Abordnung der Landeszentrale für politische Bildung BW. Im 
Anhang ist ein kurzes Protokoll mit Fotodokumentation beigefügt.  
 
In der Sitzung wird eine Gruppe von Jugendlichen, welche sich mit dem Thema 
„Jugendraum“ beschäftigt hat, Ideen und Vorstellungen dem Gemeinderat vortragen.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
 

Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 

 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 

 Nein - Stimmen 

 Enthaltung 

 Kenntnisnahme 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

3 18.03.2019 X  Abbestellung der bisherigen Gutachterinnen und 
Gutachter des Gutachterausschusses und Aufhebung 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Erstattung von Gutachten durch den 
Gutachterausschuss sowie Teilaufhebung der 
Verwaltungsgebührensatzung 

 
 
 

Sachverhalt: 
 
Gemäß § 192 Baugesetzbuch (BauGB) und § 1 Gutachterausschussverordnung 
(GuAVO) werden zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige 
Wertermittlungen selbständige und unabhängige Gutachterausschüsse bei den 
Gemeinden gebildet. Innerhalb eines Landkreises können benachbarte Gemeinden 
die Aufgaben übertragen. 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 28. Januar 2019 hat der Gemeinderat 
der Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Großen Kreisstadt 
Rastatt und dem Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt. 
Inhalt dieser Vereinbarung ist die Übertragung der Aufgaben des 
Gutachterausschusses der Gemeinde Au am Rhein und weiterer Gemeinden auf die 
Große Kreisstadt Rastatt. Entsprechende Beschlüsse wurden von allen anderen 
Mitgliedsgemeinden und der Stadt Rastatt gefasst. 
 
Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird diese Vereinbarung voraussichtlich vor 
dem Sitzungstermin genehmigt haben. Das genaue Genehmigungsdatum wird in der 
Sitzung bekannt gegeben, da bei Erstellung und Versand der Drucksache die 
Genehmigung noch nicht vorlag. 
 
Die ordentliche Bestellung der Gutachterinnen und Gutachter obliegt gemäß der §§ 1 
und 2 der Gutachterausschussverordnung der zuständigen Gemeinde, in diesem Fall 
der Stadt Rastatt. Der Gemeinderat der Stadt Rastatt wird voraussichtlich am 25. 
März 2019 gemäß „§ 5 Bestellung Vorsitz und Gutachter/innen“ der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung die Bestellung der ehrenamtlichen Gutachterinnen und 
Gutachter beschließen. Mit der Bildung des neuen gemeinsamen 
Gutachterausschusses bei der Großen Kreisstadt zum 1. April 2019 sind die 
Gutachterinnen und Gutachter des bestehenden Gutachterausschusses bei der 
Gemeinde Au am Rhein abzubestellen. 
 
Mit den Aufgabenübertragungen auf den gemeinsamen Gutachterausschuss bei der 
Stadt Rastatt sowie den Abbestellungen der Gutachterinnen und Gutachter der 
Gemeinde Au am Rhein erlangt die Gutachterausschussgebührensatzung der Stadt 



Rastatt Gültigkeit. Gemäß „§ 9 Ausdehnung des Satzungsrechts“ der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung wird im Rahmen einer Erstreckungssatzung der 
Geltungsbereich der geltenden „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Erstattung von Gutachten durch den Gutachterausschuss“ der Stadt Rastatt vom 
18.05.2009 auf das Gebiet der Gemeinde Au am Rhein ausgeweitet. Eine 
Neufassung dieser Satzung ist innerhalb der nächsten zwölf Monate beabsichtigt. 
 
Alle Mitgliedsgemeinden des gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Großen 
Kreisstadt Rastatt werden entsprechende Beschlüsse zu den Abbestellungen der 
ehrenamtlichen Gutachterinnen und Gutachter ihrer bestehenden 
Gutachterausschüsse und die Aufhebungen ihrer Gebührensatzungen 
beziehungsweise die neue Gültigkeit der Erstreckungssatzung beschließen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Bestellungen der bisherigen Gutachterinnen und Gutachter des 

Gutachterausschusses: Hermann Angele, Heiko Breunig, Ingbert Busch, Walter 
Hettel, Michael Kraus, Rene Langner, Wolfhard Neu und Siegfried Humbert 
werden mit Wirkung zum 31. März 2019 widerrufen. 

 
2. Die „Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von Gutachten 

durch den Gutachterausschuss (Gutachterausschussgebührensatzung)“ der 
Gemeinde Au am Rhein wird mit Wirkung zum 31. März 2019 aufgehoben. Es gilt 
dann im Rahmen einer Erstreckungssatzung die Gutachterausschuss-
gebührensatzung der Stadt Rastatt (siehe Anlage 1). 

 
3. Die Ziffer 20 (Geschäftsstelle des Gutachterausschusses) des Gebührenver-

zeichnisses der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Au am Rhein wird 
mit Wirkung zum 31. März 2019 aufgehoben.  

 
 

Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 

 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 

 Nein - Stimmen 

 Enthaltung 

 Kenntnisnahme 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gemeinde Au am Rhein 
Landkreis Rastatt 
 
 

 
Sitzungsvorlage:        
 

TOP-Nr. Sitzung am ö nö Tagesordnungspunkt 

    4  18.03.2019 X  Bauvoranfrage zum Ausbau der Scheune zum 
Wohnraum mit Garage und Werkstatt, Waldstraße 
15, Flst. Nr. 188 

 

 
Sachverhalt: 
 
Auf dem bebauten Grundstück Waldstraße 15, Flst. Nr. 188, befindet sich ein 
Wohnhaus mit Nebengebäude. Dieser Ökonomiebau im hinteren Grundstücksbereich 
soll nun zu Wohnzwecken umgebaut werden. 
 
Vorgesehen ist der Ausbau der Scheune zum Wohnraum mit integrierter Garage und 
Werkstatt. An der Außenansicht soll es keine wesentlichen Änderungen geben. Es ist 
geplant, das Gebäude zu sanieren und mit einem Vollwärmeschutz, sowie einer 
Aufsparrendämmung zu versehen. Zur Belichtung sollen 8 Dachfenster eingebaut 
werden. 
 
Im Rahmen einer Bauvoranfrage wurde folgende konkrete Frage gestellt: 
Ist der Ausbau der Scheune zum Wohnraum mit Garage und Werkstatt generell 
möglich ? 
 
Die Nutzung von Ökonomiegebäuden im hinteren Bereich zu Wohnzwecken ist im 
dortigen Bereich bereits vorhanden. Insoweit wird eine bisher dort schon vorhandene 
Bauentwicklung mit dieser Maßnahme weitergeführt. Inwieweit aus Gründen des 
Bauordnungsrechtes hier Einschränkungen zu sehen sind, hat im Rahmen der 
städtebaulichen Beurteilung kein Belang und wird seitens der Baurechtsbehörde 
geprüft. 
 
Die planungsrechtliche Beurteilung des Vorhabens richtet sich nach § 34 
Baugesetzbuch, da für dieses Gebiet kein Bebauungsplan besteht. Das Bauvorhaben 
ist insoweit städtebaulich dahingehend zu überprüfen, ob die Maßnahme sich in den 
vorhandenen Umgebungsrahmen einfügt. Dieses Einfügen ist insoweit gewährleistet, 
da sich dieses Gebäude im hinteren Bereich des Grundstückes befindet und aus 
städtebaulicher Sicht keine besondere prägende Wirkung erzeugt. 
Darüber hinaus ist das Objekt zum Wohnen bestimmt. Das Wohnen entspricht in der 
dortigen Umgebungsbebauung der prägenden Nutzung. 
 
 
 
 
 
 
 



Beschlussvorschlag: 
Es wird aus planungsrechtlicher Sicht vorgeschlagen, das erforderliche Einvernehmen 
zu erteilen, da städtebauliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 
 

Beratungsergebnis: 

 Einstimmig 

 Bürgermeisterin Laukart macht von ihrem Stimmrecht Gebrauch 

 Ja - Stimmen 

 Nein - Stimmen 

 Enthaltungen 

 Kenntnisnahme 



 

 
 
 


